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(54) ANORDNUNG ZUR FÜHRUNG WENIGSTENS EINES BEWEGBAREN MÖBELTEILES RELATIV 
ZU EINEM MÖBELKORPUS

(57) Anordnung (1) zur Führung wenigstens eines
bewegbaren Möbelteiles (2), insbesondere einer Schie-
betür oder Faltschiebetür, relativ zu einem Möbelkorpus
(3), umfassend wenigstens ein an dem Möbelkorpus (3)
befestigtes oder befestigbares Führungssystem (4), we-
nigstens einen Träger (5), an welchem das wenigstens
eine bewegbare Möbelteil (2), insbesondere schwenkbar
und/oder gelenkig, gelagert oder lagerbar ist und über
welchen das wenigstens eine bewegbare Möbelteil (2)
relativ zu dem wenigstens einen Führungssystems (4)
bewegbar ist, und wenigstens eine Antriebsvorrichtung
(6), mit welcher der wenigstens eine Träger (5) relativ zu
dem wenigstens einen Führungssystem (4) bewegbar
ist, mit wenigstens einem Seil (7), wobei wenigstens eine
Koppelvorrichtung (8) an dem wenigstens einen beweg-
baren Möbelteil (2) und/oder dem wenigstens einen Trä-
ger (5) angeordnet ist, wobei die wenigstens eine Kop-
pelvorrichtung (8) bei einer Relativbewegung des we-
nigstens einen Trägers (5) relativ zu dem wenigstens ei-
nen Führungssystem (4) automatisch mit dem wenigs-
tens einen Seil (7) der wenigstens einen Antriebsvorrich-
tung (6) koppelbar ist.



EP 4 438 840 A3

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 4 438 840 A3

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55


	Bibliographie
	Zusammenfassung
	Recherchenbericht

